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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.10/885/2026 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Oberbürgermeister Peter Reiß Amt für Personal und Organisation  

  

Sachbearbeiter/in:  Sachgebiet Organisation 

 
 
Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2026; Amt für Jugend und Familie; Betrieb der 
Kindertageseinrichtung Wunderland; Schaffung von Planstellen zum 
Nachtragshaushalt 2026 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Personal- und Organisationsausschuss 23.03.2026 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 27.03.2026 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für den Betrieb der Kindertageseinrichtung „Wunderland“ ab 01.09.2026 werden im 
Stellenplan 2026 entsprechend der Tabelle unter „I. Zusammenfassung“ die dort genannten 
Planstellen im Wege des Nachtragshaushalts 2026 ausgewiesen. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen X Ja   Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag Soll-Stellenplan: + 79.836 € 
Ist-Stellenplan: +3.370 € (da bereits vorhandenes Personal aus der Kita 
Bienenstock (bis auf Leitungsfunktion) im Jahr 2026 ganzjährig eingeplant ist.) 

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

s.o.  

 

Haushaltsmittel vorhanden? HH-Stelle oder Deckungskreis nennen 

Folgekosten? Ja, Personalkosten 

 
 
 

Klimaschutz  

I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf 
den 
   Klimaschutz: 

II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative 
Handlungs- 
    Optionen? 

 Ja, positiv*  Ja* 

 Ja, negativ*  Nein* 

X Nein  

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.  
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I. Zusammenfassung 
 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Sachvortrag vorgeschlagenen 
Stellenplanänderungen: 
 

Nr. Art und Umfang der geplanten  
Stellenplanänderung 
 
 
 

Auswirkunge
n auf den 
Stellenplan 
 
im Soll 

Auswirkungen  
auf den  
Personal-
kostenhaushalt 
im Ist 

1. Kita Wunderlang 
Ausweisen einer Planstelle im Umfang von 1,00 
NK für pädagogische Fachkraft in Entgeltgruppe 
S 9 Fallgruppe 4 (TVöD B XXIV) für die Leitung 
der Kita ab 01.09.2026 
 

+28.300 € +28.300 € 
-24.930 € 
(Personal in  

S 8a 
ganzjährig 
eingeplant) 

2 Kita Wunderland 
Ausweisen von 0,66 NK Planstellen für 
pädagogische Fachkräfte in Entgeltgruppe S 8a  
ab 01.09.2026  

+16.456 € +0,0 € 
Personal ganzjährig 

eingeplant 

3 Kita Wunderland 
Ausweisen von 1,66 NK Planstellen für 
pädagogische Ergänzungskräfte in 
Entgeltgruppe S 3 ab 01.09.2026  

+35.080 € +0,0 € 
Personal ganzjährig 

eingeplant 

 Summe  +79.836 € +3.370 € 

 
Entscheidungen bezüglich der Bewertung von Stellen im Beamten- und Beschäftigtenbereich liegen in der Zuständigkeit des 
Personal- und Organisationsausschusses (§ 14 Abs. 4 Satz 1 GeschO). 
Für Entscheidungen bezüglich des Umfangs von Stellen im Beamten- und Beschäftigtenbereich ist der Stadtrat zuständig (§ 2 
Nr. 12 GeschO). Der Personal- und Organisationsausschuss gilt hier als vorberatender Ausschuss (§ 14 Abs. 4 Satz 2 
GeschO). 

 
II. Sachvortrag 
 
In seiner Sitzung vom 30.01.2026 stimmte der Stadtrat der Übernahme der ehemaligen 
Krippe „Wunderland“ am Stadtkrankenhaus zu, und beschloss die Umwandlung in eine 
Kindertagesstätte mit 25 Plätzen ab September 2026. Die Öffnungszeiten sollen von 7.30 
Uhr bis 16.00 Uhr (= 8,50 Stunden) gehen. 
 
Stellenbedarf für pädagogische Fachkräfte und pädagogische Ergänzungskräfte 
 
Entsprechend Art. 26 Abs. 1 BayKiBiG „beginnt das Kindergartenjahr am 1. September eines 
Jahres und endet am 31. August des Folgejahres. Daraus folgt, dass für die Berechnung des 
Personalbedarfs im Kindergartenjahr stets auf die gewichteten Buchungsstunden und 
Erfahrungswerte der Vorjahre zurückgegriffen werden muss, weil die gesamten gewichteten 
Buchungsstunden für das neue Kindergartenjahr zu Beginn des Kindergartenjahres nicht 
feststehen. 
 
Nachdem die Kita Wunderland von der Stadt Schwabach neu angeboten wird, kann bei der 
Berechnung des Personalbedarfs nach Buchungsstunden nicht auf Erfahrungswerte 
zurückgegriffen werden. 
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Nach aktuellem Stand sollen in der Kita drei Plätze mit dem Gewichtungsfaktor 4,5 
vorgehalten werden. Die übrigen 22 Plätze sind nach aktuellem Stand mit dem 
Gewichtungsfaktor 1,0 zu planen. Daraus errechnen sich folgende maximale gewichtete 
Buchungsstunden: 
 
22 Plätze x Gewichtung 1 x 8,50 h/Tag x 5 Tage = 935 gewichtete Buchungsstunden/Woche.  
3 Plätze x Gewichtung 4,5 x 8.50 h/Tag x 5 Tage = 574 gewichtete Buchungsstunden/Woche 
25 Plätze     = 1509 gewichtete Buchungsstunden/Woche 
 
Der Personalbedarf an pädagogischen Fachkräften und pädagogischen Ergänzungskräften 
errechnet sich nach den gewichteten Buchungsstunden in den Einrichtungen unter 
Berücksichtigung des bayerischen Anstellungsschlüssels von 9,16 (für je 9,16 
Buchungszeitstunden der angemeldeten Kinder ist jeweils mindestens eine Arbeitsstunde 
des pädagogischen Personals anzusetzen (siehe auch A.10/378/2022).  
 
Bei einer Summe von wöchentlich 1509 gewichteten Buchungsstunden errechnet sich ein 
Bedarf an pädagogischen Kräften im Umfang von 4,22 NK. Ob die maximalen 
Buchungsstunden ab 01.09.2026 erreicht werden, ist, wie oben erwähnt, nicht 
vorherzusehen, da für die Einrichtung Erfahrungswerte fehlen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im anzuwendenden Personalschlüssel die Aufgaben der 
Kita Leitungskräfte bereits regelmäßig berücksichtigt sind, und den Personalbedarf im 
Umfang deshalb nicht erhöhen. 
 
Stellenplanvorschlag 
 
Es wird vorgeschlagen, im Stellenplan 2026 im Wege des Nachtragshaushalts zur 
Besetzung ab 09/2026 folgende Stellen auszuweisen. 

• einen Stellenanteil im Umfang von 1,66 NK in EG S 3 TVöD für pädagogische 
Ergänzungskräfte,  

• einen weiteren Stellenanteil im Umfang von 0,66 NK in EG S 8a TVöD für 
pädagogische Fachkräfte  

• einen Stellenanteil im Umfang von 1,0 NK in EG S 9 Fallgruppe 4 TVöD für die 
Leitung der Kita (Stellenwert gemäß TVöD, Anlage 1, Teil B, Nr. XXIV Beschäftigte 
im Sozial- und Erziehungsdienst für Kitas „kleiner 40 Plätze“).  

 
➢ Bei Kitas in der Größe „kleiner 40 Plätze“ sieht der TVöD keine ständige Vertretung 

vor. Bei einer Vertretung handelt es sich daher um eine reine 
Abwesenheitsvertretung.  

 
Dieser gesamte Stellenumfang von 3,32 NK entspricht den Planstellen und 
Personalkapazitäten, die bis zum Ende des Betriebs der Kita Bienenstock im Hans-Herbst-
Haus zum 31.08.2026 dort eingesetzt werden. Mit der Stellenkapazität von 3,32 NK ist die 
Betreuung von 1186 gewichteten Buchungsstunden möglich.  
 
Von Seiten des Amtes für Jugend und Familie wurde ebenfalls vorgeschlagen das 
pädagogische Personal der Kita „Bienenstock“ im Zusammenhang mit der Übernahme der 
neuen Kita Wunderland zu halten.  
 
III. Kosten 
 
Insgesamt fallen zusätzliche Personalkosten im Ist-Stellenplan in Höhe von 3.370 € für den 
Zeitraum 01.09.2026 – 31.12.206 an. 
 
IV. Klimaschutz 
 
Keine Auswirkungen  


